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  Gem. NÖ Hundehaltegesetzes ab 01.06.2023 LGBl. 4001 

 Anmeldung einer Hundehaltung 

 Beendigung einer Hundehaltung 
 

_______________________________________________________________________________ 
Name und Wohnsitz des Hundehalters 

________________________________________ ________________________________________ 
 Rasse Farbe 

________________________________________ ________________________________________ 
 Geschlecht Rufname 

________________________________________ 
 Wurfdatum 

________________________________________ ________________________________________ 
 Hundemarke Chipnummer 

________________________________________ 
 Besitz seit 

Es werden im Haushalt weitere ______ Hunde gehalten  
 

Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung eines Hundes: 

 Nachweis der erforderlichen allgemeinen Sachkunde (innerhalb von 6 Monaten vorzulegen) 

 Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung - Mindestversicherungssumme idHv.  

€ 725.000,00. (innerhalb von 2 Wochen vorzulegen) 

Auszufüllen bei Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential: 

 Bullterrier  Pit-Bull 

 American Staffordshire Terrier  Bandog 

 Staffordshire Bullterrier  Rottweiler 

 Dogo Argentino  Tosa Inu 

   Mischling mit   

Erforderliche Unterlagen für die Anmeldung eines Hundes mit erhöhtem Gefährdungspotential: 

 Größen- und lagemäßige Beschreibung der Liegenschaft sowie der Art der Einfriedung und des  

 Gebäudes, in der der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll (bzw. kann auch ein La-

geplan samt Größenangaben und Beschreibung der Einfriedung beigelegt werden) 

 Nachweis der erweiterten Sachkunde 
 Gem. NÖ Hundehaltesachkundeverordnung. LGBl. 14/2023 

 Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungs-

summe idHv. € 725.000,00 pro Hund für Personen- und Sachschäden 
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Datum & Unterschrift:  _______________________________________________________ 

 

HINWEIS: Gem. § 5 NÖ Hundehaltegesetz ist die Haltung von mehr als 5 Hunden in einem Haushalt und 
gem. §§ 2 und 3 (Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential bzw. Auffällige Hunde) NÖ Hundehaltegesetz 
ist das Halten von mehr als 2 Hunden in einem Haushalt verboten. 
Ausnahmen siehe § 5 Abs. 3 NÖ Hundehaltegesetz. 

 

HINWEIS: Der Hundehalter oder die Hundehalterin hat die Beendigung des Haltens eines Hundes gem. § 3 
NÖ Hundehaltegesetz (Bescheidmäßig festgestellte Auffällige Hunde) in der Gemeinde unter Angabe des 
Namens und Hauptwohnsitzes des neuen Hundehalters oder der neuen Hundehalterin innerhalb einer 
Woche zu melden. 

 

 

Einzugsermächtigung – Erteilung 

 Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Marktgemeinde Dunkelsteinerwald widerruflich, die von 

mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels 

Lastschrift einzuziehen. 

IBAN:   lautend auf:   

BIC:    Bank:   

 

    

Datum Unterschrift 
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